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RS OGH 1954/6/9 2Ob271/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1954

Norm

ABGB §1327 c1

Rechtssatz

Ist festgestellt, daß tatsächlich der Witwe mehr als der standesgemäße Unterhalt vom Getöteten zugewendet wurde,

dann steht ihr wider den Beklagten ein Anspruch in gleicher Höhe, also über das Ausmaß der gesetzlichen

Unterhaltsverpflichtung hinaus, zu.
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2 Ob 271/54
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